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Berechnung der leistungsgerechten Vergütung von Pflegeheimen und 
ambulanten Pflegediensten 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
das Bundessozialgericht hat in einer Medieninformation vom 29.01.2009 darüber 
informiert, dass der 3. Senat am 29.01.2009 in 5 Revisionsverfahren Entscheidun-
gen von Schiedsstellen (§ 76 SGB XI) überprüft hat, durch die Pflegevergütungen 
mittels Schiedsspruch festgesetzt worden waren. 
 
Soweit der Information zu entnehmen ist, hat der 3. Senat in diesen Verfahren ein 
zweistufiges Verfahren zur Berechnung der Pflegesätze vorgegeben, um einerseits 
den Pflegeheimen eine leistungsgerechte und ein wirtschaftliches Handeln ermögli-
chende Vergütung zu gewähren, andererseits aber den Grundsätzen der Beitrags-
stabilität und Wirtschaftlichkeit Rechnung zu tragen sowie die berechtigten Belange 
der Heimbewohner und der Sozialhilfeträger an möglichst niedrigen Pflegesätzen 
gerecht zu werden. 
 
Näheres entnehmen Sie bitte den Informationen aus der beigefügten Medieninfor-
mation.  

Mitglieder: Bezirk Mittelfranken, Ansbach - Bezirk Schwaben, Augsburg - Bezirk Oberfranken, Bayreuth - Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales, Berlin - Der Senator für Arbeit, 
Frauen, Gesundheit, Jugend, und Soziales Bremen - Landesamt für Soziales und Versorgung des Landes Brandenburg, Cottbus - Sozialagentur Sachsen-Anhalt, Halle/Saale - Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucherschutz Hamburg - Niedersächsisches Landesamt für Soziales Jugend und Familie, Hildesheim - Landeswohlfahrtsverband Hessen, Kassel - Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Familie, Jugend und Senioren  des Landes Schleswig-Holstein, Kiel - Landschaftsverband Rheinland, Köln - Bezirk Niederbayern, Landshut – Kommunaler Sozialverband 
Sachsen, Leipzig - Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung Rheinland-Pfalz, Mainz - Landesverwaltungsamt Thüringen, Meiningen - Bezirk Oberbayern, München - Landschaftsverband 
Westfalen-Lippe, Münster - Bezirk Oberpfalz, Regensburg - Landesamt für Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz, Saarbrücken - Kommunaler Sozialverband Mecklenburg-Vorpommern, 
Schwerin - Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg, Stuttgart - Bezirk Unterfranken, Würzburg 
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Sobald der volle Wortlaut der entschiedenen Verfahren vorliegt, werde ich Sie infor-
mieren. 
 
Im Übrigen werde ich die Thematik für die nächste Sitzung des FA III vorsehen, so-
dass wir uns hierüber und die eventuell notwendigen Änderungen der bisherigen 
Verfahren austauschen können. 

Mit freundlichem Gruß 
gez.: Bernd Finke 


